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Rechtsanwalt
Dr. Hans-Christian
Hauck von Hauck

Schuchardt
Quelle: Hauck Schuchardt

Wettbewerbsrecht. Wirbt ein Makler mit
Aussagen zu einer Spitzenposition am
Markt, riskiert er Abmahnung und
Unterlassungserklärung. Eine leicht
abgewandelte, inhaltlich identische Aussage
zieht eine Strafzahlung nach sich.

LG Stuttgart, Urteil vom 29. Juli 2025,
Az. 51 O 5/25

Werbung mit Superlativen
kann teuer werden
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DER FALL

Ein Makler wird wegen der Aussage, den
„besten Preis für deine Immobilie“ zu bie-
ten, von einem qualifizierten Wirtschafts-
verband abgemahnt. Es handele sich um
eine rechtswidrige Spitzenstellungsbe-
hauptung. Der Makler unterschreibt eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung. Er
verpflichtet sich darin, diese oder kern-
gleiche Formulierungen nicht mehr zu
verwenden. Kurze Zeit später wirbt er auf
seiner Homepage mit dem „bestmögli-

chen Preis für deine Immobilie“. DerWirt-
schaftsverband hält dies für einen Verstoß
gegen die Unterlassungserklärung und
setzt eine Vertragsstrafe von 4.000 Euro
fest. Da der Makler diese nicht zahlt, wird
er verklagt. Die beiden Werbeaussagen
seien nicht kerngleich, argumentiert der
Makler. Die Unterlassungserklärung um-
fasse nicht die Werbung mit „bestmögli-
chem Preis“. Er hält die Höhe der Ver-
tragsstrafe für überzogen.
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DIE FOLGEN

Das Landgericht Stuttgart sieht das anders
und gibt der Klage statt. Der Makler hat
gegen den zwischen den Parteien
zustande gekommenen Unterlassungs-
vertrag verstoßen. Die Werbeaussage „der
bestmögliche Preis für deine Immobilie“
stimmt im Kern trotz der Abwandlung des
bereits verbotenen Satzes mit diesem
überein. Der Kerngehalt beider Aussagen
ist also identisch. Bei der Werbung mit
Best- beziehungsweise Höchstpreisen

handelt es sich um Spitzenstellungswer-
bung. Nicht nur bei Werbung mit „der
beste Preis“, sondern auch bei der Aus-
sage „der bestmögliche Preis“ liegt eine
Spitzenstellungswerbung für Bestpreise
vor. Die Vertragsstrafe ist außerdem nicht
unverhältnismäßig hoch. Der Betrag ist
nach Ansicht der Richter erforderlich und
angemessen, um den beklagten Makler
zur Einhaltung seiner Unterlassungsver-
pflichtung anzuhalten.
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WAS IST ZU TUN?

Makler verwenden gerne Superlative
wie „Höchstpreis“ oder „höchstmöglicher
Preis“. Sie begeben sich damit juristisch
auf dünnes Eis. All diese Varianten gelten
im Wettbewerbsrecht als identische Spit-
zenstellungswerbung und werden regel-
mäßig abgemahnt. Denn in der Regel feh-
len Belege für eine solche Marktüberle-
genheit einer Immobilienfirma. Daher
sollte grundsätzlich von solchen Werbe-
aussagen Abstand genommen werden,
vor allem, wenn sie nicht belegbar sind.

Keinesfalls sollte versucht werden, nach
einer Abmahnung und dem Unterschrei-
ben einer strafbewehrten Unterlassungs-
erklärung mit dem Verwenden einer ge-
ringfügig angepassten Formulierung die
nicht zulässige Spitzenstellungsaussage
weiter zu nutzen. Dann droht eine Ver-
tragsstrafe. Formulierungenmit Superlati-
ven sollten vermieden werden, und zwar
in Exposés, auf Webseiten und bei ande-
ren Marketingmaßnahmen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Lars Friedrich
Borchardt von

Oberthür & Partner
Quelle: Oberthür & Partner

Öffentliches Recht. Stehen Wohnungen
länger leer, kann von Gemeinden
das Vorkaufsrecht ausgeübt werden.
Auch eine künftige Nutzungsabsicht
steht dem nicht entgegen.

VG Hamburg, Urteil vom 14. Februar 2025,
Az. 7 K 694/23

Ein langer Leerstand kann das
Vorkaufsrecht zur Folge haben
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DER FALL

Die Klägerin erwarb ein denkmalge-
schütztes Wohngebäude im Geltungsbe-
reich einer sozialen Erhaltungsverord-
nung in Hamburg. Zum Kaufzeitpunkt
stand ein großer Teil derWohnungen leer.
Um das gemeindliche Vorkaufsrecht ab-
zuwenden, schloss die Käuferin mit der
Stadt eine Abwendungsvereinbarung nach
§ 27 BauGB. Diese enthielt Mietpreisbin-

dungen, Modernisierungsbeschränkun-
gen und Verpflichtungen zur Wiederver-
mietung. Basierend auf einemGrundsatz-
urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
9. November 2021 (Az. 4 C 1/20) begehrte
die Klägerin die Feststellung, die Verein-
barung sei nichtig bzw. wirksam gekün-
digt. Das Vorkaufsrecht habe kraft Geset-
zes nicht bestanden.
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DIE FOLGEN

Das Verwaltungsgericht Hamburg wies
die Klage ab. Das Gericht stellt klar, dass
Abwendungsvereinbarungen städtebau-
liche Verträge sind, die als öffentlich-
rechtliche Vergleichsverträge wirksam
geschlossen werden können. Ein Aus-
schluss des Vorkaufsrechts nach § 26 Nr. 4
BauGB liege – anders als im vom Bundes-
verwaltungsgericht entschiedenen Fall –
nicht vor. Maßgeblich sei allein die tat-
sächliche Nutzung im Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses. Der länger andauernde
Leerstand eines erheblichen Teils von

Wohnungen, die für eine preisgünstige
Vermietung geeignet sind, widerspreche
den Zielen der sozialen Erhaltungsverord-
nung. Auf die Absicht des Erwerbers, den
Leerstandkünftig zubeseitigen, kommees
dabei nicht an. Auch eine Kündigung der
Vereinbarung wegen Wegfalls der
Geschäftsgrundlage scheide aus. Die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts stelle keine wesentliche Ände-
rung der Verhältnisse dar, die eine Lösung
vom Vertrag rechtfertigen könnte.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil stärkt, wie auch Entscheidun-
gen der Berliner Verwaltungsgerichte, die
Bestandskraft von Abwendungsvereinba-
rungen imMilieuschutz erheblich. Käufer
können sich nicht allein unter Hinweis auf
das Bundesverwaltungsgericht von lang-
fristigen Bindungen lösen. Besonders pra-
xisrelevant ist die Klarstellung zum Woh-
nungsleerstand. Längerer Leerstand kann
dazu führen, dass ein Grundstück nicht
als zweckentsprechend genutzt gilt und
der Gemeinde ein Vorkaufsrecht zusteht.

Für Investoren und Verkäufer gilt: In
Milieuschutzgebieten ist ein erheblicher
Leerstand ein zentrales Risiko im Vor-
kaufsrechtsverfahren. Bei Transaktionen
sollten Leerstandsquote und Leerstands-
dauer frühzeitig geprüft und in die recht-
liche Bewertung einbezogen werden.
Bestehende Abwendungsvereinbarungen
sind zu beachten; ihre nachträgliche Kün-
digung ist nur in eng begrenzten Ausnah-
mefällen möglich.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Christian Hippel

von WIR Wanderer
und Partner

Quelle: WIR Wanderer

Bauträgerrecht. Ein BHWK mit
außerordentlich vielen Ausfällen ist
mangelhaft. Der schlechte Zustand kann
den kompletten Austausch rechtfertigen.
Der Bauträger trägt die Kosten.

LG Berlin, Urteil vom 6. November 2025,
Az. 32 O 33/25

Zu viele Mängel rechtfertigen
eine komplette Erneuerung

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Wohnungseigentümer streiten mit dem
Bauträger wegen diverser Mängel eines
Blockheizkraftwerks. Dieses sollte nach
derBaubeschreibungdie zentraleWärme-
versorgung sicherstellen. Als Spitzenlast-
ausgleich war eine Gas-Brennwerttherme
vorgesehen. Über Jahre hinweg kam es
wiederholt zu Ausfällen und Störungen
am BHKW. Die Eigentümer beanstanden

die fehlerhafte Dimensionierung, eine
unzureichende Heizleistung und zu
geringe Energieerzeugung. Ein Sachver-
ständiger stellt eine technische Obsoles-
zenz fest, einen vorzeitigenVerschleiß von
Motor, Zündung und Steuerungselektro-
nik. Der Bauträger bestreitet die Mängel.
Die Wohnungseigentümer fordern einen
Kostenvorschuss zur Mängelbeseitigung.
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DIE FOLGEN

Das Gericht spricht ihnen die Forderung
zu. Jedenfalls liege eine „technischeObso-
leszenz“ vor, sodass es auf die weiteren
geltend gemachten Mängel nicht mehr
ankam. Im Hinblick auf das eindeutige
Beweisergebnis bestanden keine Zweifel
an der technischen Mangelhaftigkeit des
BHKW. Dieses ist mit Blick auf die häufi-
gen Ausfälle nicht für die gewöhnliche
Verwendung geeignet und weist keine
Beschaffenheit auf, die bei Werken der
gleichen Art üblich ist und die der Bestel-
ler nach der Art des Werks erwarten kann
(§ 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BGB). Im zunächst
eingeleiteten selbstständigen Beweisver-

fahren hatte der Sachverständige einen
grundsätzlichen Mangel wegen einer sig-
nifikant hohen Frequenz an Störungen
und Ausfällen festgestellt. So kam es zu
15 außerplanmäßigen Serviceeinsätzen
wegen Störungen und Defekten in einem
Zeitraum von knapp vier Jahren, somit
durchschnittlich einem Störfall in drei
Monaten. Die Regelwartungen waren
jeweils ausgeführt worden. Zur dauerhaf-
ten Mangelbeseitigung bedurfte es – als
geeignete und erforderliche Maßnahme –
des kompletten Austauschs des mangel-
haften BHKW gegen ein neues.
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WAS IST ZU TUN?

Interessant ist dieBewertungdesGerichts,
wonach der bisherige Geschehensablauf
bei wertender und prognostischer
Betrachtung aus Sicht der Kläger die
Befürchtung rechtfertigt, dass es sich bei
demBHKWumeinWerk handelt, welches
wegen seiner herstellungsbedingten Qua-
litätsmängel insgesamtmangelhaft ist und
das auch zukünftig nicht über längere Zeit
mangelfrei sein wird. Die im Kaufrecht

zum sogenannten Montagsauto ergan-
gene BGH-Rechtsprechung sei auf den
vorliegenden Fall übertragbar. Nach die-
ser Rechtsprechung gilt: Lässt sich der
Verdacht künftiger Funktionsbeeinträch-
tigungen auf konkret feststellbare Tatsa-
chen stützen, rechtfertigt bereits dies den
Rücktritt vom Kaufvertrag.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Steuerberater
Jens Krall von Euprax
Perchtold & Partner

Quelle: Euprax

Steuerrecht. Für das Einbringen von
Anteilen einer grundbesitzenden
Personengesellschaft in eine erst
kurz zuvor gegründete Holding
gibt es keine Steuerbefreiung.

BFH, Urteil vom 8. Oktober 2025,
Az. II R 33/23

Die Einbringung von
Anteilen ist steuerpflichtig
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DER FALL

Die Klägerinnen sind zwei KGs, deren
gesamter Gesellschaftsanteil mittelbar
von einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft (D-Company) gehalten wurde.
Alleiniger Gesellschafter war Z. Dieser
gründete 2017 mit der I-Company eine
neue Kapitalgesellschaft, in die er sämt-
liche Anteile an der D-Company ein-
brachte. Die KGs verfügten über inländi-
schen Grundbesitz und zeigten diemittel-
bare Anteilsübertragung an, woraufhin

das Finanzamt Grunderwerbsteuer fest-
setzte. Die Klägerinnen machten geltend,
der Vorgang sei nach § 6a GrEStG steuer-
befreit, da eine konzerninterne Umstruk-
turierung ohne missbräuchlichen Cha-
rakter vorliege. Das Finanzamt verneinte
die Steuerbefreiung aufgrund der fehlen-
den fünfjährigen Vorbehaltensfrist. Das
Finanzgericht Sachsen gewährte die Steu-
erbefreiung.Das Finanzamt legte Revision
ein.
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DIE FOLGEN

Der Bundesfinanzhof hob das Urteil der
Vorinstanz (siehe „Keine Grunderwerb-
steuer bei interner Veränderung“, IZ 21/
2024) auf und verwies die Sache zur
erneuten Verhandlung zurück. Der BFH
führt aus, dass die EinbringungderAnteile
in die I-Company den Tatbestand des § 1
Abs. 2a GrEStG erfüllt und somit grund-
sätzlich grunderwerbsteuerpflichtig ist.
Die Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG
könne nicht gewährt werden. Entschei-
dend ist, dass die anteilsaufnehmende

I-Company im Zeitpunkt der Einbringung
nicht bereits seit mindestens fünf Jahren
imEigentumdesherrschendenUnterneh-
mens Z stand. Diese Vorbehaltensfrist ist
zwingende Voraussetzung für die Steuer-
befreiung. Der BFH stellt klar, dass es sich
im Gegensatz zu Umwandlungsvorgän-
gen, zumBeispiel einer Ausgliederung zur
Neugründung, nicht um eine Situation
handelt, in der die Einhaltung der Vorbe-
haltensfrist aus Rechtsgründen unmög-
lich gewesen wäre.
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WAS IST ZU TUN?

Bei konzerninternen Anteilsübertragun-
gen, die den Tatbestand des § 1 Abs. 2a
GrEStG erfüllen, ist stets zu prüfen, ob die
Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG tat-
sächlich greift. Entscheidend ist dabei,
dass die Vorbehaltens- und Nachbehal-
tensfristen von jeweils fünf Jahren zwin-
gend eingehalten werden. Wird eine neue
Gesellschaft gegründet, muss sicherge-
stellt werden, dass das herrschende
Unternehmen mindestens fünf Jahre vor

der Übertragung mit mindestens 95%
beteiligt war. Ist das nicht der Fall, schei-
det die Steuerbefreiung aus – unabhängig
davon, ob es sich um eine rein konzern-
interne, nicht missbräuchliche Maß-
nahme handelt.

(redigiert von Monika Hillemacher)
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